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1.  Schwarzarbeit wird nicht bezahlt

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil vom 10.4.2014 
entschieden, dass ein Unternehmer, der bewusst gegen das Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG) verstoßen hat, für seine 
Werkleistung keinerlei Bezahlung verlangen kann. 

Im entschiedenen Fall beauftragte ein Auftraggeber einen Unter-
nehmer mit der Ausführung von Elektroinstallationsarbeiten. Verein-
bart wurde ein Werklohn von 13.800 € einschließlich Umsatzsteuer 
sowie eine weitere Barzahlung von 5.000 €, für die keine Rechnung 
gestellt werden sollte. Der Unternehmer hat die Arbeiten ausgeführt, 
der Auftraggeber entrichtete jedoch die vereinbarten Beträge nur 
teilweise. 

Die Richter des BGH führten in ihrer Begründung aus, dass sowohl 
der Unternehmer als auch der Auftraggeber bewusst gegen das 
SchwarzArbG verstoßen haben, indem sie vereinbarten, dass für die 
über den schriftlich festgelegten Werklohn hinaus vereinbarte Bar-
zahlung von 5.000 € keine Rechnung gestellt und keine Umsatz-
steuer gezahlt werden sollte. Der gesamte Werkvertrag ist damit 
wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot nichtig, so dass 
ein vertraglicher Werklohnanspruch nicht gegeben ist.

Des Weiteren führte der BGH aus, dass dem Unternehmer auch kein 
Anspruch auf Ausgleich der Bereicherung des Auftraggebers zusteht, 

die darin besteht, dass er die Werkleistung erhalten hat. Zwar kann 
ein Unternehmer, der aufgrund eines nichtigen Vertrags Leistungen 
erbracht hat, von dem Besteller grundsätzlich die Herausgabe dieser 
Leistungen, und wenn dies nicht möglich ist, Wertersatz verlangen. 
Dies gilt jedoch nicht, wenn er mit seiner Leistung gegen ein gesetz-
liches Verbot verstoßen hat. 

Der Anwendung dieser Regelung stehen die Grundsätze von Treu 
und Glauben nicht entgegen. Die Durchsetzung der vom Gesetzgeber 
mit dem SchwarzArbG verfolgten Ziele, die Schwarzarbeit effektiv 
einzudämmen, erfordert nach Auffassung des BGH eine strikte An-
wendung dieser Vorschrift.

2. Elternunterhalt bei einseitigem Kontakt-
abbruch des Unterhaltsberechtigten

Der Bundesgerichtshof hat in seinem Beschluss vom 12.2.2014 ent-
schieden, dass ein vom Unterhaltsberechtigten ausgehender einsei-
tiger Kontaktabbruch gegenüber seinem volljährigen Sohn für eine 
Verwirkung seines Anspruchs auf Elternunterhalt allein regelmäßig 
nicht ausreicht. 

Diesem Beschluss lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Eltern 
eines 1953 geborenen Mannes trennten sich 1971. Die Ehe wurde 
noch im selben Jahr geschieden. Der Sohn verblieb im Haushalt sei-
ner Mutter und hatte anfangs noch einen losen Kontakt zu seinem 
Vater. Nach Erreichen des Abiturs im Jahr 1972 brach der Kontakt 
des volljährigen Sohnes zu seinem 1923 geborenen Vater ab. Dieser 
bestritt seinen Lebensunterhalt als Rentner aus den Erträgen einer 
Lebensversicherung sowie einer geringen Altersrente. 1998 errichte-
te er ein notarielles Testament, in dem er seine Bekannte zur Erbin 
einsetzte. Zudem bestimmte er, dass der Sohn nur den „strengsten 
Pfl ichtteil“ erhalten solle. Erläuternd führte der Vater in dem Testa-
ment aus, dass zu seinem Sohn seit rund 27 Jahren kein Kontakt 
mehr bestehe. Im April 2008 verzog der Vater in eine Heimeinrich-
tung. Er starb im Februar 2012. Das zuständige Sozialamt nahm den 
Sohn im Hinblick auf die seinem Vater in der Zeit von Februar 2009 
bis Januar 2012 nach dem Sozialgesetzbuch erbrachten Leistungen 
in Anspruch. 
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Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch sind Eltern und Kinder einan-
der Beistand und Rücksicht schuldig. Ein vom unterhaltsberech-
tigten Elternteil ausgehender Kontaktabbruch stellt wegen der 
darin liegenden Verletzung dieser Verpfl ichtung zwar regelmäßig 
eine Verfehlung dar. Sie führt aber nur bei Vorliegen weiterer 
Umstände, die das Verhalten des Unterhaltsberechtigten auch als 
schwere Verfehlung erscheinen lassen, zur Verwirkung des Elter-
nunterhalts. 

Solche Umstände wurden im vorliegenden Fall nicht festgestellt. 
Zwar mag der Vater durch sein Verhalten das familiäre Band zu sei-
nem volljährigen Sohn aufgekündigt haben. Andererseits hat er sich 
in den ersten 18 Lebensjahren seines Sohnes um diesen gekümmert. 
Er hat daher gerade in der Lebensphase, in der regelmäßig eine be-
sonders intensive elterliche Fürsorge erforderlich ist, seinen Eltern-
pfl ichten im Wesentlichen genügt. Die Errichtung des Testaments 
selbst stellt keine Verfehlung dar, weil der Vater insoweit lediglich 
von seinem Recht auf Testierfreiheit Gebrauch gemacht hat. 

3.  Bundesregierung beschließt Mindestlohn

Deutschland bekommt zum 1.1.2015 einen allgemeinen gesetzlichen 
Mindestlohn von brutto 8,50 € je Zeitstunde. Auf diesen Mindest-
lohn haben alle Arbeitnehmer Anspruch gegenüber ihrem Arbeitge-
ber. Abweichungen vom gesetzlichen Mindestlohn sind durch Tarif-
verträge auf Branchenebene bis 31.12.2016 möglich. Diese müssen 
über das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) allgemeinverbind-
lich gemacht werden.

Der Mindestlohn wird ab 2018 jährlich angepasst. Über die Anpas-
sung entscheidet eine aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertre-
tern zusammengesetzte, unabhängige Mindestlohnkommission, die 
auch von Wissenschaftlern beraten wird. Die Anpassung wird durch 
Verordnung für alle Arbeitgeber sowie Beschäftigte verbindlich ge-
macht.

Seit dem 1.4.2014 gibt es in 13 Branchen spezifi sche Mindestlöhne 
bzw. eine Lohnuntergrenze: Bauhauptgewerbe, Bergbau, Aus- und 
Weiterbildung, Dachdeckerhandwerk, Elektrohandwerk, Gebäuderei-
nigung, Maler- und Lackiererhandwerk, Pfl egebranche, Wäscherei-
dienstleistungen, Abfallwirtschaft, Steinmetz- und Steinbildhauer-
handwerk auf der Grundlage des AEntG. Eine Lohnuntergrenze gibt 
es nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und einen Mindest-
lohn im  Friseurhandwerk auf der Grundlage des Tarifvertragsge-
setzes. Eine Liste der gültigen Mindestlöhne liegt auf der Homepage 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (www.bmas.de - 
Themen - Arbeitsrecht - Mindestlohngesetze).

Der gesetzliche Mindestlohn gilt für alle Arbeitnehmer. Stücklöhne 
gibt es aber auch weiterhin. Wichtig ist dabei, dass die Beschäf-
tigten für jede gearbeitete Stunde umgerechnet mindestens 8,50 € 
erhalten. Der Mindestlohn gilt jedoch nicht für:

• Langzeitarbeitslose in den ersten 6 Monaten ihrer Beschäfti-
gung. Hiermit soll den besonderen Eingliederungsschwierig-
keiten dieses Personenkreises Rechnung getragen werden,

• Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsaus-
bildung. So sollen Fehlanreize bei jungen Menschen vermieden 
werden, sich gegen eine Ausbildung zu entschließen,

• Praktikanten, die ein Pfl ichtpraktikum nach Schul-, Ausbil-
dungs- oder Studienordnung leisten,

• Praktikanten, die ein Orientierungspraktikum von bis zu 6 Wo-
chen vor Berufsausbildung oder Studium leisten,

• Praktikanten, die ein Praktikum von bis zu 6 Wochen begleitend 
zu einer Berufs- oder Hochschulausbildung leisten.

Die Vergütung von Auszubildenden sowie ehrenamtlich Tätigen wird 
nicht mit diesem Gesetz geregelt. 

4.  Keine Belehrungspfl icht des Versicherers bei 
Arglist des Versicherungsnehmers 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 12.4.2014 entschie-
den, dass der Versicherer, selbst wenn er über die möglichen Folgen 
von Falschangaben nicht ausreichend belehrt hat, zum Rücktritt 
vom Versicherungsvertrag berechtigt ist, wenn der Versicherungs-
nehmer oder der für ihn handelnde Makler arglistig falsche Angaben 
im Antrag gemacht hat.  

Im entschiedenen Fall stellte ein Mann, der zuvor mit einem Versi-
cherungsvermittler einen Maklervertrag geschlossen hatte, im Jahr 
2010 bei dem Versicherer einen Antrag auf Abschluss einer Kranken- 
und Pfl egeversicherung. Dort waren die Fragen nach Krankheiten 
und Beschwerden mit „nein“ beantwortet worden. Die Versicherung 
stellte hierauf einen Versicherungsschein aus. Mit Schreiben vom 
22.9.2011 erklärte sie den Rücktritt vom Vertrag, weil der Versiche-
rungsnehmer ihr verschiedene erhebliche Erkrankungen verschwie-
gen hatte. Später erklärte sie noch die Anfechtung ihrer Vertragser-
klärung wegen arglistiger Täuschung.

Nach Auffassung des BGH kann sich der arglistig handelnde Versi-
cherungsnehmer  nicht auf eine Verletzung der Pfl icht des Versiche-
rers, ihn über die Folgen einer Anzeigepfl ichtverletzung zu belehren, 
berufen. Der Versicherer kann im Falle einer arglistigen Täuschung 
durch den Versicherungsnehmer auch dann vom Vertrag zurück-
treten, wenn er den Versicherungsnehmer im Antragsformular 
entgegen den Anforderungen aus dem Versicherungsvertragsge-
setz nicht oder nicht ausreichend belehrt hat. 

Der Versicherungsnehmer kann sich ferner auch nicht darauf beru-
fen, er habe gegenüber dem Versicherungsmakler wahrheitsgemäße 
Angaben gemacht. Vielmehr muss er sich grundsätzlich das argli-
stige Verhalten des Maklers zurechnen lassen.  

5.  Halteverbot – keine Wartezeit vor dem 
Abschleppen

Das Bundesverwaltungsgericht hat am 9.4.2014 entschieden, dass 
eine kos tenpfl ichtige Abschleppmaßnahme bei einem Fahrzeug, das 
verbotswidrig an einem mit einem absoluten Halteverbot ausge-
schilderten Taxenstand-Verkehrszeichen abgestellt wurde, regelmä-
ßig auch ohne Einhaltung einer bestimmten Wartezeit eingeleitet 
werden darf.

Im entschiedenen Fall stellte am 2.7.2011 ein mit der Überwachung 
des ruhenden Verkehrs beauftragter Stadtbediensteter um 19.30 Uhr 
fest, dass ein Reisebus auf einem ausgeschilderten Taxenstand abge-
stellt und dessen Fahrer nicht im Fahrzeug oder dessen Umgebung 
anzutreffen war. Nachdem er einmal vergeblich versucht hatte, den 
Reisebusunternehmer über eine im Reisebus ausgelegte Mobilfunk-
nummer telefonisch zu erreichen, ordnete er das Abschleppen des 
Busses an. Gegen 19.40 Uhr erschien der Fahrer am Reisebus und 
fuhr ihn wenig später weg. Daraufhin wurde die Abschleppmaß-
nahme noch vor dem Eintreffen des bestellten Abschleppfahrzeugs 
um 19.42 Uhr abgebrochen. Mit Bescheid vom 25.11.2011 machte 
die Stadt gegenüber dem Busunternehmen Kosten in Höhe von ca. 
500 € geltend. Dieser Betrag setzte sich aus den vom Abschleppun-
ternehmen in Rechnung gestellten Kosten für die Leerfahrt sowie 
Verwaltungsgebühren und Zustellkosten zusammen.

Wenn ein Fahrzeug entgegen dem sich aus einem Verkehrszeichen 
ergebenden absoluten Halteverbot an einem Taxenstand abgestellt 
wird, widerspricht es nicht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, 
wenn dessen Abschleppen auch ohne die Einhaltung einer bestimm-
ten Wartefrist angeordnet wird. Nach Maßgabe der konkreten Um-



stände des Einzelfalls kann es allerdings ausnahmsweise dann gebo-
ten sein, mit der Einleitung der Abschleppmaßnahme abzuwarten, 
etwa wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Abschleppa-
nordnung konkrete Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind, dass der 
Verantwortliche kurzfristig wieder am Fahrzeug erscheinen und es 
unverzüglich selbst entfernen wird. Das war hier nicht der Fall. Zwar 
hatte der Unternehmer seine Mobilfunknummer im Bus hinterlegt, 
doch war er bei dem vom Stadtbediensteten unternommenen Ver-
such der telefonischen Kontaktaufnahme nicht erreichbar.

6.  Dienstwagen zur privaten Nutzung erhöht 
unterhaltspfl ichtiges Einkommen

Wird einem unterhaltspfl ichtigen Arbeitnehmer ein Dienstwagen 
auch zur privaten Nutzung zu Verfügung gestellt, erhöht sich sein 
unterhaltspfl ichtiges Einkommen in dem Umfang, in dem er eigene 
Aufwendungen für die Unterhaltung eines Pkw erspart. Das hat das 
Oberlandesgericht Hamm am 10.12.2013 entschieden.

Die Richter führten in ihrer Begründung aus, dass der Unterhalts-
pfl ichtige (hier Ehemann) insoweit einen monatlichen Nutzungs-
vorteil habe, der beim unterhaltspfl ichtigen Einkommen zu berück-
sichtigen sei. Dieses erhöht sich um den Betrag ersparter eigener 
Aufwendungen für die Unterhaltung eines Pkw, wenn einem Arbeit-
nehmer ein Dienstwagen auch zur privaten Nutzung zur Verfügung 
gestellt wird. 

7.  Ausübung von Gewerbe in einer 
Mietwohnung

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 31.7.2013 entschiedenen 
Fall war der Mieter einer Wohnung Inhaber eines Gewerbebetriebs. 
Er gab gegenüber dem Gewerbeamt seit mehreren Jahren als Be-
triebsstätte seine Wohnadresse an. Unter dieser „Geschäftsadresse“ 
tritt er auch gegenüber Kunden auf. 

Der Vermieter der Wohnung mahnte den Mieter wegen unerlaubter 
gewerblicher Nutzung des zu Wohnzwecken vermieteten Einfami-
lienhauses vergeblich ab. Der Mieter hat sich darauf berufen, dass 
von seinem Betrieb bisher keine konkreten Störungen ausgegangen 
seien, weil er in dem gemieteten Einfamilienhaus in der Vergangen-
heit keine geschäftlichen Besuche von Mitarbeitern oder Kunden 
empfangen hatte. Außerdem stellte er die für seinen Betrieb benöti-
gten Fahrzeuge nicht auf dem Wohngrundstück oder auf der Straße 
in der Nähe des Grundstücks ab, sondern ausschließlich auf einem 
dafür gesondert angemieteten Platz.

Der BGH entschied jedoch, dass bei geschäftlichen Aktivitäten frei-
berufl icher oder gewerblicher Art, die nach außen in Erscheinung tre-
ten, eine Nutzung vorliegt, die der Vermieter – ohne entsprechende 
Vereinbarung – grundsätzlich nicht dulden muss. Eine ordentliche 
Kündigung von Seiten des Vermieters ist demnach gerechtfertigt.

8.  Leistungserfolg bei Kellerabdichtungen 
wegen Feuchtigkeit

In einem vom Brandenburgischen Oberlandesgericht (OLG) entschie-
denen Fall vom 13.2.2014 beauftragte ein Hausbesitzer ein Fach-
unternehmen mit der Abdichtung des Kellers gegen aufsteigende 
Feuchtigkeit. 

Im Werkvertrag wurde Folgendes vereinbart: „In Auftrag gegeben 
wird eine Abdichtung über Oberkante Erdreich bzw. über Oberkante 

Kellerbodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit, weitere Leis-
tungen werden nicht in Auftrag gegeben. ... Weitere Arbeiten oder 
weitergehende Zusagen wurden nicht vereinbart. ... Im erdbedeckten 
Bereich ist bei kontinuierlicher starker vertikaler Wasserbelastung 
aus bauphysikalischen Gründen als fl ankierende Maßnahme eine 
druckwasserbeständige Vertikalabdichtung anzuraten. ...“ 

Es drückte jedoch auch nach Abschluss der Arbeiten wiederholt 
Feuchtigkeit in den Keller ein. Der Auftragnehmer reklamierte beim 
Werkunternehmer.

Der Unternehmer ist zum Schadensersatz verpfl ichtet, entschie-
den die Richter des OLG. Der vertraglich geschuldete Erfolg be-
stimmt sich nicht allein nach der zu seiner Erreichung vereinbar-
ten Leistung oder Ausführungsart, sondern auch danach, welche 
Funktion das Werk nach dem Willen der Parteien erfüllen soll. 
Ist eine bestimmte Funktionstauglichkeit des Werkes vereinbart 
und ist dieser Erfolg mit der vertraglich vereinbarten Leistung oder 
Ausführungsart oder den anerkannten Regeln der Technik nicht zu 
erreichen, schuldet der Unternehmer die vereinbarte Funktionstaug-
lichkeit. Zwar schuldete der Unternehmer nur eine bestimmte Aus-
führungsart, nämlich die in den Vertragsunterlagen näher beschrie-
bene, oben in den tatsächlichen Feststellungen wiedergegebene 
Abdichtung des Kellers mittels Injektionsverfahren, aber zugleich 
eine dauerhafte Trockenlegung des Kellers als Leistungserfolg. 

9.  Rücksendekosten im Online-Versandhandel

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch dürfen dem Verbraucher die 
regelmäßigen Rücksendekosten vertraglich auferlegt werden, wenn 
der Wert der zurückzuschickenden Sache einen Betrag von 40 € 
nicht übersteigt oder wenn bei einem höheren Preis der Sache der 
Verbraucher die Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum Zeitpunkt 
des Widerrufs noch nicht erbracht hat, es sei denn, die gelieferte 
Ware entspricht nicht der bestellten.

Diese Kostenübertragung bedarf jedoch einer vertraglichen Ver-
einbarung zwischen den Parteien. I. d. R. genügt dafür eine ent-
sprechende Klausel zur Kostenübertragung in den allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen des Verwenders oder im Rahmen von solchen 
allgemeinen Informationen über die Vertragsbedingungen.

Beim Online-Versandhandel genügt das nicht. Hier muss die 
Klausel für sich stehen und kann nicht in der dortigen Beleh-
rung über die Widerrufsfolgen gesehen werden. Mit der Belehrung 
erfüllt der Verkäufer seine Informationspfl ichten. Sie besitzt daher 
einen einseitigen Charakter und beansprucht gerade nicht, Vertrags-
bestandteil zu sein. Dem entspricht, dass der Verbraucher in solchen 
Widerrufsbelehrungen, mit denen er die Aufklärung über gesetzlich 
vorgegebene Rechte und Folgen verbindet, auch kein einseitiges 
Vertragsangebot zu seinem Nachteil erwartet.

10.  Anspruch eines Arbeitnehmers nicht für 
Nachtschichten eingeteilt zu werden 

Kann eine Krankenschwester aus gesundheitlichen Gründen keine 
Nachtschichten im Krankenhaus mehr leisten, ist sie deshalb nicht 
arbeitsunfähig krank. Sie hat Anspruch auf Beschäftigung, ohne für 
Nachtschichten eingeteilt zu werden. Das hat das Bundesarbeitsge-
richt mit Urteil vom 9.4.2014 entschieden.

In dem entschiedenen Fall war eine Krankenschwester im Schicht-
dienst tätig und arbeitsvertraglich im Rahmen begründeter betrieb-
licher Notwendigkeiten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, 
Nacht-, Wechselschicht- und Schichtarbeit verpfl ichtet. Nach einer 



Betriebsvereinbarung ist eine gleichmäßige Planung u. a. in Bezug 
auf die Schichtfolgen der Beschäftigten anzustreben. Das Pfl egeper-
sonal arbeitet im Schichtdienst mit Nachtschichten von 21.45 Uhr 
bis 6.15 Uhr. Die Krankenschwester war aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr in der Lage, Nachtdienste zu leisten, weil sie medi-
kamentös behandelt wurde.

In ihrer Urteilsbegründung führten die Richter aus, dass die Kranken-
schwester weder arbeitsunfähig krank noch ihr die Arbeitsleistung 
unmöglich geworden ist. Sie kann alle vertraglich geschuldeten Tä-
tigkeiten einer Krankenschwester ausführen. Der Arbeitgeber muss 
bei der Schichteinteilung auf das gesundheitliche Defi zit Rücksicht 
nehmen. 

Anmerkung: Das Urteil hat für alle Schichtarbeiter eine wegwei-
sende Wirkung und ist nicht allein auf die Krankenpfl ege beschränkt. 
Die Arbeitgeber werden sich auf eine bessere „Fürsorgepfl icht“ für 
ihre Arbeitnehmer einstellen müssen.

11.  Rückzahlungsklauseln für Weiter-
bildungskosten

In einem Fall aus der Praxis unterzeichneten die Vertragsparteien 
eine „Nebenabrede zum Arbeitsvertrag“. Diese enthielt u. a. folgende 
Regelungen: „Im Rahmen der nachfolgend genannten Weiterbildung 
‚Fachpfl ege Psychiatrie’ wird die E GmbH den Mitarbeiter für den 
Besuch des Lehrgangs freistellen und die Lehrgangsgebühren über-
nehmen. 

Der Angestellte verpfl ichtet sich, die der E entstandenen Aufwen-
dungen für die Weiterbildung, einschließlich der Lohnfortzahlungs-
kosten – wie nachfolgend beschrieben – zu ersetzen, wenn das 
Arbeitsverhältnis auf Wunsch des Angestellten oder aus einem von 
ihm zu vertretenden Grunde endet. Ausgenommen ist die Kündigung 
bzw. der Aufl ösungsvertrag aufgrund einer Schwangerschaft oder 
Niederkunft in den letzten drei Monaten. Endet das Arbeitsverhält-
nis wie oben beschrieben, dann sind im ersten Jahr nach Abschluss 
des Lehrgangs die gesamten Aufwendungen,  im zweiten Jahr nach 
Abschluss des Lehrgangs zwei Drittel der Aufwendungen, im dritten 
Jahr nach Abschluss des Lehrgangs ein Drittel der Aufwendungen 
zurückzuzahlen.“ 

Das Bundesarbeitsgericht sah in der „Nebenabrede“ einen Verstoß 
gegen das Transparenzgebot. Dieser liegt insbesondere in den Fäl-
len vor, in denen die Klausel dem Arbeitgeber als Verwender ver-
meidbare Spielräume hinsichtlich der erstattungspfl ichtigen Kosten 
gewährt. Ohne dass zumindest Art und Berechnungsgrundlagen der 
ggf. zu erstattenden Kosten angegeben sind, kann der Arbeitnehmer 
sein Rückzahlungsrisiko nicht ausreichend abschätzen. Erforderlich 
sind die genaue und abschließende Bezeichnung der einzelnen Po-
sitionen, aus denen sich die Gesamtforderung zusammensetzen soll, 

und die Angabe, nach welchen Parametern die einzelnen Positionen 
berechnet werden. 

12.  Kündigung nach ehrenrührigen Behaup-
tungen über Vorgesetzte und Kollegen

Stellt ein Arbeitnehmer ehrenrührige Behauptungen über Vorgesetz-
te und Kollegen auf, kann dies zu einer ordentlichen Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses führen. Dies haben die Richter des Landesar-
beitsgerichts Berlin-Brandenburg (LAG) am 4.2.2014 entschieden.

Im entschiedenen Fall erhob eine Sekretärin gegen ihre Kollegen 
schwere Vorwürfe. So sei es u. a. zu Alkoholexzessen und sexuellen 
Handlungen während des Dienstes gekommen. Der Arbeitgeber kün-
digte daraufhin das Arbeitsverhältnis ordentlich unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist.

Die Richter des LAG haben die ordentliche Kündigung nach der Ver-
nehmung von Zeugen für berechtigt gehalten. Sie sahen als erwie-
sen an, dass die Sekretärin ihre Kollegen zu Unrecht beschuldigt und 
hierdurch ihre arbeitsvertraglichen Pfl ichten schwerwiegend verletzt 
habe. Die Tatsache, dass Arbeitsabläufe teilweise zu beanstanden 
gewesen seien, rechtfertige die ehrenrührigen Behauptungen nicht.

13. Enttäuschtes Vermächtnis

Auch wenn Ehegatten in einem gemeinschaftlichen Testament be-
stimmen, dass ein Vermögensgegenstand nach dem Tode des Letzt-
versterbenden einem bestimmten Empfänger zustehen soll, kann der 
überlebende Ehegatte über diesen Gegenstand zu Lebzeiten verfü-
gen und ihn an einen Dritten verschenken. Der testamentarisch Be-
dachte kann den Gegenstand nach dem Tode des letztversterbenden 
Ehegatten vom beschenkten Dritten nur unter besonderen Voraus-
setzungen herausverlangen. Das haben die Richter des Oberlandes-
gerichts Hamm in ihrem Urteil vom 9.1.2014 entschieden.

Bei diesem Urteil ging es um folgenden Sachverhalt: Die in den Jah-
ren 1920 und 1929 geborenen Eheleute waren Eigentümer eines 
Doppelhausgrundstücks und Eltern zweier im Jahre 1951 und 1953 
geborener Töchter. Im Jahre 1990 übertrugen sie der älteren Tochter 
eine Haushälfte und legten in einem gemeinschaftlichen Testament 
fest, dass die andere, noch von ihnen bewohnte Haushälfte nach 
dem Tode des Letztversterbenden ihrer jüngeren Tochter zustehen 
sollte. Der Ehemann verstarb im Jahre 1990 und wurde von der über-
lebenden Ehefrau allein beerbt. Diese wiederum übertrug im Jahre 
1993 – nach einem Zerwürfnis mit ihrer jüngeren Tochter – die von 
ihr weiterhin bewohnte Haushälfte ohne Gegenleistung ihrem Enkel, 
einem im Jahre 1969 geborenen Sohn ihrer älteren Tochter. Sie be-
gründete die Übertragung mit tätlichen Angriffen der Tochter auf sie 
und erklärte, dass sie ihr auch das Pfl ichtteilsrecht entziehe. 

Basiszinssatz: Seit 1.1.2014 = -0,63 %, 1.7.2013 - 31.12.2013 = -0,38 %, 1.1.2013 – 30.6.2013 = -0,13 %, 
(§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB; seit 1.1.2002) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 2014: Januar = 105,9
 2010 = 100 2013: Dezember = 106,5; November = 106,1; Oktober 105,9; September = 106,1; August = 106,1 
  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Konjukturindikatoren – Verbraucherpreisindex

  Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!
  Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
 Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


